
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/5/17 2Ob256/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1951

Norm

ABGB §369

KO §44 Abs2

Rechtssatz

Ist eine dem Gemeinschuldner nicht gehörige Sache nach Konkurserö6nung veräußert worden, tritt an die Stelle des

Aussonderungsanspruches der Anspruch auf Ersatzaussonderung; das Aussonderungsbegehren ist abzuweisen.

Entscheidungstexte

2 Ob 256/51

Entscheidungstext OGH 17.05.1951 2 Ob 256/51

SZ 24/138
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